
De-minimis-Register „eAIR“

Handreichung zur Eintragung von 
De-minimis-Beihilfen

(Stand 19.12.25)

Ab dem 1. Januar 2026 müssen alle allgemeinen und DAWI-De-minimis-
Beihilfen in ein zentrales Register eingetragen werden. Ab den 1. Januar 2027 
müssen zusätzlich alle Agrar-De-minimis-Beihilfen in ein zentrales Register 
eingetragen werden.

In Deutschland wird hierfür das von der EU-Kommission zur Verfügung 
gestellte „eAIR“ genutzt. Dieses ist für registrierte Nutzer über diesen Link 
erreichbar: https://internal.aid-register.ec.europa.eu/
Neue Nutzer müssen sich unter https://webgate.ec.europa.eu/cas/login ein 
personenbezogenes EU-Login-Konto einrichten, falls noch kein EU-Login-
Konto besteht.

Ab dem 1.1.2026 sind dann alle De-minimis-Beihilfen innerhalb von 20 
Arbeitstagen nach Gewährung im eAIR zu erfassen.

Der Gesamtbetrag, der einem Unternehmen gewährten allgemeinen De-
minimis-Beihilfen, darf in einem Zeitraum von drei Jahren 300.000 Euro nicht 
übersteigen. Dies ist vor einer Bewilligung zu prüfen (Art. 6 Abs. 4 De-minimis-
VO). Bis zum 31.12.2028 ist daher vom Beihilfeempfänger eine De-minimis-
Erklärung einzureichen. 
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Grundlagen

Das eAIR basiert auf dem Prinzip, einen Beihilfebetrag einem im Register 
hinterlegten Unternehmen zuzuweisen.

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass zwei Schritte notwendig sind für 
die Eintragung einer De-minimis-Beihilfe: 
1) Anlegen des Empfängers
2) Eintragen der Beihilfe.

2eAIR | 3. Dezember 2025 | Referat 53r

Das eAIR ist derzeit nicht dafür ausgelegt, den De-minimis-Höchstbetrag zu 
überprüfen. Es liegt daher in der Verantwortung der Bewilligungsbehörden in 
den Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die Obergrenze nicht überschritten 
wird (in der Übergangszeit bis 31.12.2028 durch Vorlage einer De-minimis-
Erklärung durch das Unternehmen).
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Inhalt

I. Anlegen eines neuen Empfängers mit Wirtschafts-ID
II. Eintragen einer De-minimis-Beihilfe (mit Höchstbetragsüberschreitung) 
III. Bearbeitung / Änderung eines Eintrags
IV. Löschen eines Eintrags
V. Anlegen eines neuen Empfängers mit subsidiärem Identifikator
VI. Ändern der Daten eines Empfängers
VII.Sammelupload
VIII.Weitere Unterlagen
IX. Anhang

Die vorliegende Handreichung soll eine Einführung in das eAIR darstellen. Für 
rechtliche Fragen und komplexe Einzelfälle verweisen wir auf die De-minimis-
Verordnung (VO (EU) 2023/2831 vom 13. Dezember 2023), die DAWI-De-
minimis-Verordnung (VO (EU) 2023/2832 vom 13. Dezember 2023), die Agrar-
De-minimis-Verordnung (VO (EU) Nr. 1408/2013 vom 18. Dezember 2013, 
zuletzt geändert durch VO (EU) 2024/3118) sowie die Handreichung der KOM, 
die ab dem 1.1.2026 im Echtsystem des eAIR zur Verfügung stehen soll.

3



Testbeispiele

Folgende De-minimis-Beihilfen sollen eingetragen werden:

• Reisebüro Fernweh, Wirtschafts-ID DE723270122 150.000 Euro
170.000 Euro

• Ben Beispiel – Berater, 70173 Stuttgart 200.000 Euro

Die folgenden Beispielsfälle werden im Folgenden im Testsystem der 
Kommission erfasst. Das Testsystem ist für registrierte Nutzer unter folgendem 
Link erreichbar: https://maintenance.internal.aid-register.ec.europa.eu/

4



Hier steht das Thema | Datum | Absender 5

Ansicht der Startseite nach dem Einloggen über das EU-Login: 
https://internal.aid-register.ec.europa.eu/

Es gibt mehrere Einstiegsmöglichkeiten, da sich die Eintragung einer Beihilfe 
und das Anlegen eines Begünstigten überschneiden. 
Wir empfehlen den Einstieg über den Reiter „Empfänger“, da derzeit 
systemseitig keine Höchstbetragsprüfung erfolgt. 
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Unter dem Reiter „Empfänger werden alle deutschlandweit bislang erfassten 
Empfänger von De-minimis-Beihilfen sowie die Höhe aller ihnen gewährten De-
minimis-Beihilfen seit dem 1.1.2026, langfristig in den letzten drei Jahren, 
aufgeführt.
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Durch Anklicken des Pfeils auf der linken Seite (Filter) erscheint eine Auswahl 
von Filtermöglichkeiten:
- Referenznummer
- Name des Empfängers
- Kennung des Beihilfeempfängers
- Art der Identifikationsnummer
- Datenschutz

Derzeit gibt es keinen Filter, der anzeigt, welches „Büro“ oder welcher „Nutzer“ 
die Begünstigten erstellt hat. 
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Im vorliegenden Testfall wird die Wirtschafts-ID „DE723270122“ gesucht.  
Alternativ lässt sich auch nach dem Unternehmensnamen („Reisebüro 
Fernweh“) suchen. Die derzeitigen Suchoptionen sollten es dem Nutzer 
ermöglichen, alle Unternehmen zu finden, die die eingegebenen 
Suchparameter enthalten. 

Nach Eingabe der ersten Stellen und Auslösen der Suche erscheint das 
Suchergebnis (vorliegend: „Es wurden keine Empfänger gefunden, die Ihren 
Suchkriterien entsprechen.“). Der Begünstigte muss daher über das Feld „+ 
Neuer Empfänger“ rechts oben neu angelegt werden.
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Durch Klicken auf das „+“-Symbol erscheint ein Pop-Up-Fenster, in dem 
Angaben zum Unternehmen eingetragen werden müssen.

In der ersten Zeile wird die Art der ID-Nummer ausgewählt. Dies ist in der 
Regel die Wirtschaftsidentifikationsnummer. Sofern das Unternehmen noch 
keine W-IdNr hat, ist der subsidiäre Identifikator auszuwählen (siehe Beispiel 2 
im weiteren Verlauf ab Seite 37). 
Die Wirtschafts-ID oder deren Fehlen ist daher künftig im Rahmen der De-
minimis-Erklärung des Unternehmens abzufragen.

Fehlerpotenzial beim Anlegen von Empfängern: ein Empfänger kann mit zwei 
verschiedenen IDs angelegt werden, da ein Abgleich momentan nicht über den 
Namen, sondern ausschließlich über die ID erfolgt! Es empfiehlt sich, 
insbesondere in der Anfangszeit, das Unternehmen sowohl nach Namen als 
auch nach ID zu suchen.

9



10eAIR | 3. Dezember 2025 | Referat 53

Nach Eintragung von ID-Nummer und Unternehmensname sind Angaben zum 
Datenschutz erforderlich. Bei natürlichen Personen ist „ja“ auszuwählen. 

Hinweis: Die EU-Kommission geht davon aus, dass Beihilfen lediglich an 
Unternehmen gewährt werden. Diese sind grundsätzlich mit ihrem Namen im 
öffentlichen Handels-, Genossenschafts- , Partnerschafts-, 
Gesellschaftsregister sowie im Vereinsregister aufgeführt.

Im Anschluss müssen die Eintragungen durch „Anlegen“ bestätigt werden.
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Das neu angelegte Unternehmen ist nun unter dem Reiter „Empfänger“ zu 
finden. Wenn der Pfeil links aufgeklappt wird, erscheinen die bereits gewährten 
Beihilfen. In diesem Fall einer Erstanlage muss die Summe € 0,00 betragen.
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Eintragen einer De-minimis-Beihilfe

12eAIR | 17. Dezember 2025 | Referat 53

Über die Auswahl an der rechten Seite kann nun die De-minimis-Beihilfe 
eingetragen werden („Neue Allgemeine Beihilfe“). 
Im Fall einer DAWI-De-minimis-Beihilfe ist eine „Neue DAWI Beihilfe“ zu 
erfassen. eine Agrar-De-minimis-Beihilfe ist unter „Neue Agrar Beihilfe“ 
anzulegen.
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13eAIR | 17. Dezember 2025 | Referat 53

Durch Anklicken gelangt man auf das Formular zum Eintragen einer De-
minimis-Beihilfe. Der Unternehmensname, die ID-Nr. sowie die Art der ID-
Nummer sind vorausgefüllt und können nicht verändert werden.

Über die Schaltfläche „Empfänger ändern“ kann ggf. ein anderer 
Beihilfeempfänger ausgewählt werden.
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Im Anschluss sind die erforderlichen Angaben zur gewährten Beihilfe 
einzutragen.
Zunächst wird im Kalender das Datum der Gewährung gewählt. Die Beihilfe ist 
innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Gewährung einzutragen. Eine Eintragung 
für die Zukunft ist nicht vorgesehen.

Hinweis: Sollte die Frist abgelaufen sein, ist die De-minimis-Beihilfe dennoch 
einzutragen!
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Dann ist der Beihilfebetrag (ggf. als Bruttosubventionsäquivalent) 
einzutragen.

Ebenfalls erforderlich ist die Angabe des Wirtschaftszweiges in Form des 
NACE-Codes. Dies erfolgt in Form eines Drop-Down-Menüs. 
Sollte der NACE-Code nicht bekannt sein, lässt sich durch ein Stichwort der 
zutreffende Code eingrenzen (Bsp.: Reisebüro)
Alternativ: 
https://www.klassifikationsserver.de/klassService/thyme/variant/wz2025

Der Detaillierungsgrad ist im Register bei der Maske für die Einzelmeldungen 
bzw. in den Templates nicht vorgegeben. Es ist jeweils der gesamte Katalog 
der Klassifikation der Wirtschaftssektoren hinterlegt, aus dem ein Code 
ausgewählt werden muss. Die Kommission empfiehlt in ihrem „Encoding 
Guide“ einen höheren Detaillierungsgrad, um ein besseres Verständnis für die 
unterstützten Sektoren zu ermöglichen. Die Vorgabe eines verbindlichen 
Detaillierungsgrades halten wir für nicht erforderlich und auf Grund der 
unterschiedlichen Ausgangssituationen bei der Programmadministration und 
Erfassung der Antragstellerdaten auch nicht ohne größeren Aufwand 
umsetzbar. 
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Wenn der Begünstigte in mehreren Wirtschaftssektoren tätig ist, sollte im eAIR
der NACE-Code angegeben werden, in dem die Beihilfe die größte Wirkung 
entfaltet. Im eAIR kann nur ein Sektor ausgewählt werden. Deckt die Beihilfe 
mehrere Sektoren ab (z.B. Regionalbeihilfen), so sollten die Angaben im eAIR
auf dem Sektor basieren, der für die konkrete Bewilligung am relevantesten ist. 
In der Regel sollte zur Einschätzung keine Abfrage bei Begünstigten 
erforderlich sein.
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Ebenfalls über ein Drop-Down-Menü erfolgt die Auswahl des 
Beihilfeinstruments.
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Abschließend muss noch die Bewilligungsbehörde eingetragen werden. Dies 
erfolgt ebenfalls über ein Drop-Down-Menü, in der alle für den eigenen 
Zuständigkeitsbereich möglichen Optionen angezeigt werden. Ggf. ist dieses 
Feld bereits vorausgefüllt. Über die Wahl der übergeordneten Behörde werden 
die Auswahlmöglichkeiten angezeigt.

Im vorliegenden Fall wurde als übergeordnete Behörde das 
Wirtschaftsministerium ausgewählt. Für Testzwecke wurde dort eine 
Testbehörde als Bewilligungsstelle hinterlegt. 

Sollte bislang noch keine Bewilligungsstelle angelegt worden sein, oder die 
richtige Bewilligungsstelle nicht als Auswahlmöglichkeit erscheinen, muss 
diese zunächst unter dem Reiter „Dienststelle“ hinzugefügt werden.

Es bestehen im Anschluss mehrere Optionen, um die Eintragung zu speichern. 
Der Grund für die Angabe der Beihilfebeträge sowohl für den Entwurfs- als 
auch für den endgültigen Status besteht darin, dass die Bewilligungsbehörde 
vor der endgültigen Veröffentlichung überprüfen kann, ob die Obergrenzen 
erreicht wurden oder kurz davorstehen. Dies dient als eine Art Vorreservierung 
künftiger potenzieller Beihilfen, um die De-minimis-Obergrenze zu 
überwachen. Bitte beachten Sie jedoch, dass auf der öffentlichen Website des 

17



eAid-Registers die Gesamtbeträge für die Begünstigten nur die veröffentlichten 
Beihilfen umfassen.

Unter „Als Entwurf speichern“ wird die Eintragung als Entwurf gespeichert und 
noch nicht veröffentlicht. Dies eignet sich auch, wenn noch nicht alle Angaben 
vorliegen.
Unter „Speichern und Abschließen“ wird die Eintragung gespeichert, jedoch 
noch nicht veröffentlicht. Diese Möglichkeit eignet sich bei Freigabe durch eine 
andere Person oder übergeordnete Behörde.
Unter „ Speichern und veröffentlichen“ wird die Eintragung gespeichert und 
veröffentlicht. 
Die Veröffentlichung erfolgt systembedingt mit einem Zeitverzug von ca. 20-30 
Minuten!

17



18eAIR | 17. Dezember 2025 | Referat 53

Nach Anklicken von „Speichern und veröffentlichen“ wird die Eintragung nun 
in der Liste der De-minimis-Beihilfen mit ihrem Betrag als „Veröffentlicht“ 
angezeigt und ist auch für andere Nutzer einsehbar.

18



Eintragen einer weiteren Beihilfe / Überschreitung 
des Höchstbetrags

eAIR| 17. Dezember 2025 | Referat 53 19

Sollte ein Unternehmen bereits im eAIR erfasst sein, ist dies über die 
Suchfunktion zu finden. Unter dem Reiter „Empfänger“ lässt sich die linke 
Spalte (Filters) durch Anklicken des Pfeils öffnen. Es erscheint eine Auswahl 
von Filtermöglichkeiten. Diesmal erfolgt die Suche über den Namen des 
Begünstigten.

Der Empfänger wird angezeigt und die bislang erhaltene Höhe an De-minimis-
Beihilfen. Da bislang bereits 150.000 Euro gewährt wurden, dürften keine 
weiteren 170.000 Euro gewährt werden, sondern lediglich 150.000 Euro. 
Systemseitig findet jedoch keine Prüfung des Höchstbetrags statt!
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Über die Auswahlfunktion an der rechten Seite kann nun eine weitere De-
minimis-Beihilfe eingetragen werden („Neue Allgemeine Beihilfe“). 
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Durch Anklicken gelangt man auf das Formular zum Eintragen einer De-
minimis-Beihilfe. Der Unternehmensname, die ID-Nr. sowie die Art der ID-
Nummer sind vorausgefüllt und können nicht verändert werden.
Oben auf der Seite erscheint lediglich der Hinweis, das der Beihilfebetrag 
300.000 Euro in drei Jahren nicht übersteigen darf.

Hinweis: In seltenen Fällen kann ein Begünstigter zwei oder mehr identische
Beihilfen (betragsmäßig oder am gleichen Tag) erhalten. Bei der Anlage dieser
Fälle werden Fehlermeldungen ausgegeben, das Register lehnt den jeweils
zweiten Datensatz ab. Wenn zwei oder mehr Beihilfen identisch sind (d. h.
derselbe Begünstigte, derselbe Betrag, dasselbe Bewilligungsdatum, dasselbe
Beihilfeinstrument, derselbe NACE-Code, dieselbe Bewilligungsbehörde),
sollten sie kumuliert und in einem einzigen Eintrag gemeldet werden.
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Nach Eintragen aller vorliegenden Daten gewährt wird die Beihilfe erneut mit 
„Speichern und veröffentlichen“ abgeschlossen.
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Er erscheint in der Liste der gewährten Beihilfen.
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Unter dem Reiter „Empfänger“ werden nun die dem Reisebüro Fernweh 
insgesamt gewährten De-minimis-Beihilfen angezeigt (hier: 320.000 Euro).

Hinweis: Auch nach Überschreitung des Höchstbetrags findet keine 
systemseitige Prüfung statt! Es können für das begünstigte Unternehmen 
weitere De-minimis-Beihilfen eingetragen werden.

Merke: Obwohl der Höchstbetrag von 300.000 Euro überschritten wurde, 
konnte die De-minimis-Beihilfe eingetragen werden!
Eine vorherige Prüfung des Höchstbetrags ist daher zwingend erforderlich!
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Bearbeitung einer De-minimis-Beihilfe

25eAIR | 3. Dezember 2025 | Referat 53

Unter dem Reiter „De-minimis“ sind alle bislang von der eigenen 
Bewilligungsstelle bzw. dem untergeordneten Bereich eingetragenen De-
minimis-Beihilfen aufgelistet.
Durch Aufklappen des Pfeils auf der linken Seite können diese durchsucht 
werden.
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Nach Eingabe der ersten Stellen der Wirtschafts-ID-Nummer (oder anderer 
Suchkriterien) werden die dem Begünstigten gewährten De-minimis-Beihilfen 
angezeigt.
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Durch einen Klick auf die Auswahlmöglichkeiten rechts können folgende 
Aktionen ausgeführt werden:
- Beihilfe bearbeiten
- als PDF exportieren
- Vorgänge anzeigen
- Beihilfe löschen
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Über die Auswahl „Beihilfe bearbeiten“ lassen sich verschiedene Parameter 
der Eintragung ändern.

Zunächst kann über die Schaltfläche „Empfänger ändern“ der Empfänger der 
Beihilfe geändert werden.
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Es erscheint folgendes Fenster. Über die Suchfunktion könnte nun ein anderer 
Empfänger ausgewählt werden. Dies ist nur möglich, wenn dieser bereits als 
Begünstigter angelegt ist. Falls dies noch nicht erfolgt ist, muss der korrekte 
Empfänger zunächst über den Reiter „Empfänger“ neu angelegt werden und 
kann dann ausgewählt werden.
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Im vorliegenden Fall soll testweise der zutreffende Empfänger das Reisebüro 
Fliege sein. Es wird durch Anklicken und „Empfänger auswählen“ als neuer 
Empfänger eingetragen.
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Auch die weiteren Angaben können bearbeitet und geändert werden:
• Gewährungsdatum
• Beihilfebetrag
• NACE-Code
• Beihilfeinstrument

Die Eingabe muss abschließend mit „Speichern“ gespeichert werden.

Hinweis: Die Bewilligungsbehörde kann nachträglich nicht mehr geändert 
werden. Sollte hier eine Änderung notwendig sein, ist der Eintrag zu löschen 
und neu anzulegen.
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Dann erscheint der erfolgreich geänderte Eintrag unter dem Reiter „De-
minimis“.
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Löschen einer De-minimis-Beihilfe
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Falls eine De-minimis-Beihilfe widerrufen wurde oder versehentlich doppelt 
eingetragen wurde, lässt sich diese aus dem Register wieder löschen.
Über den Reiter „De-minimis“ und die Filtermöglichkeit auf der linken Seite 
lässt sich der zu löschende Eintrag suchen.
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Im vorliegenden Fall soll der Eintrag ganz oben gelöscht werden. Durch 
Anklicken der Auswahlmöglichkeiten auf der rechten Seite wird das Feld 
„Beihilfe löschen“ ausgewählt.
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Es erscheint folgender Hinweis. Nach Bestätigung durch „Ja, ich bestätige 
das“ und „OK“. wird der entsprechende Eintrag aus dem Register gelöscht.
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Nach Löschung ist der Eintrag nicht mehr im Register sichtbar.
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Anlegen eines neuen Empfängers mit 
subsidiärem Identifikator

Hier steht das Thema | Datum | Absender 37

Beim Anlegen eines Begünstigten, dem noch keine Wirtschafts-ID-Nummer 
zugeteilt wurde, bitten wir um Beachtung der Ausfüllhinweise des 
Bundeswirtschaftsministeriums in Anlage I

Hinweis: Hatte der Empfänger bereits zum 30.11.2024 eine 
Umsatzsteuernummer, ist dies die Wirtschaftsidentifikationsnummer 
(Öffentliche Bekanntmachung für wirtschaftlich Tätige, die bis zum Stichtag 
30. November 2024 (Start der Einführung der W-IdNr.) bereits über eine USt-
IdNr. verfügt haben. Hier erfolgt also keine gesonderte Mitteilung der W-
IdNr., da die W-IdNr. der USt-IdNr. entspricht. )

Über den Reiter „Empfänger“ und die linksseitige Suchfunktion kann der Name 
des Begünstigten gesucht werden. Im vorliegenden Fall ist der Begünstigte 
„Ben Beispiel“ noch nicht als Empfänger hinterlegt  und muss über die 
Schaltfläche „+ Neuer Empfänger“ rechts oben neu angelegt werden
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Im Popup-Fenster sind die geforderten Angaben zum Begünstigten anzugeben, 
beginnend mit der Art der ID-Nummer. Da der Empfänger bislang keine 
Wirtschafts-ID-Nummer erhalten hat, ist er mit dem subsidiären Identifikator 
anzulegen (ggf. muss zunächst durch „x“ die vorgegebene Angabe 
„Wirtschaftsidentifikationsnummer“ aus dem Feld gelöscht werden, erst dann 
erscheint das Drop-Down-Menü).
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39

Gemäß den Ausfüllhinweisen des BMWE (siehe Anhang) setzt sich der 
subsidiäre Identifikator aus der Postleitzahl des Begünstigten und seines 
Unternehmensnamens laut Gewerbeanmeldung zusammen. Bei Unternehmen, 
die keine Gewerbeanmeldung benötigen (z.B. Freiberufler) ist der Name, der 
dem örtlichen Finanzamt gemeldet wurde, zu verwenden. Er ist auf 20 Zeichen 
beschränkt.

Für das öffentliche Modul können personenbezogene Daten entweder beim 
Identifikator oder dem Namen pseudonymisiert werden. Der Name ist also 
immer in einer dieser beiden Optionen sichtbar. Wenn eine natürliche Person 
eine subsidiäre ID-Nr. erhält, erlaubt es das System den Bewilligungsbehörden 
nicht, sowohl den Namen als auch die ID unkenntlich zu machen, was 
zwangsläufig zur Veröffentlichung des Namens führt. 
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Nach Anlegen des neuen Empfängers erscheint dieser in der Übersicht. Die 
Referenznummer wird systemseitig zugewiesen.
Da das Unternehmen gerade erst neu angelegt wurde, beträgt der bislang 
insgesamt gewährte De-minimis-Betrag 0 Euro. Über die 
Auswahlmöglichkeiten auf der rechten Seite kann nun die gewährte Beihilfe 
eingetragen werden „+ Neue Allgemeine Beihilfe“. 
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Auf der nächsten Seite ist der Unternehmensname sowie der Subsidiäre 
Identifikator vorausgefüllt. Die Angaben zum
- Tag der Gewährung
- Beihilfebetrag
- NACE-Code
- Beihilfeinstrument
- Bewilligungsbehörde müssen noch ergänzt werden.
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Der NACE-Code, sofern nicht bekannt, kann mittels Stichwortsuche 
ausgewählt werden.
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Über „Als Entwurf speichern“ wird der Eintrag als Entwurf gespeichert und 
muss zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen und veröffentlicht oder 
verworfen werden.
Über „Speichern und abschließen“ wird der Eintrag abgeschlossen, muss 
jedoch zu einem späteren Zeitpunkt noch veröffentlicht werden.
Über „Speichern und veröffentlichen“ wird der Eintrag abgeschlossen und 
veröffentlicht.
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Die Beihilfe wurde erfolgreich veröffentlicht. Auch diese kann über „Aktionen“ 
bearbeitet oder gelöscht werden.
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Ändern der Daten eines Begünstigten

Sollte sich bei einem Unternehmen mit Wirtschafts-ID 
• der Unternehmensname

bei einem Unternehmen mit subsidiärem Identifikator 
• der Unternehmensname
• die Postleitzahl
• oder durch Vergabe einer Wirtschafts-ID der Identifikator 

ändern, ist dies im eAIR anzupassen. 

45eAIR | 17. Dezember 2025 | Referat 53

Die Änderung von Empfängerdaten wird in einer künftigen Version des eAIR
ermöglicht. Für die Änderung gibt es keine Frist.
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Sammelupload

46eAIR | 17. Dezember 2025 | Referat 53

Bei Gewährung einer großen Anzahl an De-minimis-Beihilfen in kurzer Zeit 
empfiehlt sich die Nutzung des Sammel-Uploads. 
Dieser befindet sich unter dem Reiter „De-minimis“. Hierfür ist zunächst eine 
Excel-Vorlage herunterzuladen.
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Sammelupload
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Die Excel-Vorlage ist mit den vorgegebenen Angaben zu befüllen und kann im 
Anschluss im eAIR hochgeladen werden.
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Sammelupload

48

Über „Sammelanlegung“ kann die ausgefüllte Vorlage hochgeladen und 
verarbeitet werden.
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Weitere Unterlagen

Hier steht das Thema | Datum | Absender 49

Von Seiten der Europäischen Kommission werden unter dem Reiter „Hilfe“ 
diverse Unterlagen zur Unterstützung bereitgestellt.
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50

Weitere Unterlagen

• Allgemeine De-minimis-Verordnung (VO (EU) 2023/2831 vom 13.12.2023)

• DAWI-De-minimis-Verordnung (VO (EU) 2023/2832 vom 13.12.2023)

• Agrar-De-minimis-Verordnung (VO (EU) 1408/2013 vom 18.12.2013)

• Handbuch der Europäischen Kommission, abzurufen über das eAIR unter 
„Hilfe“

eAIR | 17. Dezember 2025 | Referat 53

Allgemeine De-minimis-Verordnung (VO (EU) 2023/2831 vom 13.12.2023): 
Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen

DAWI-De-minimis-Verordnung (VO (EU) 2023/2832 vom 13.12.2023: 
Verordnung (EU) 2023/2832 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen

Agrar-De-minimis-Verordnung (VO (EU) 1408/2013 vom 18.12.2013): 
Verordnung - 1408/2013 - EN - EUR-Lex
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Hier steht das Thema | Datum | Absender 51

Kontakt
Referat 53
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

EU-Beihilfe@wm.bwl.de
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Anlage 
Ausfüllhinweise zum Feld „Identifikator“ des Bundeswirtschaftsministeriums

eAIR | 3. Dezember 2025 | Referat 53
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